
Gemeinde Möser 
    Der Bürgermeister 

 

Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

 

 

Federführung:  

Bürgermeister 

Datum:  

30.07.2020 

Beschluss-Nr. 

BV/072/2020 

                  

 

  Beratungs-

/Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Ja Nein Enth. Zv 

Haupt- u. Finanzausschuss 25.08.2020 Anhörung     

Kultur- u. Sozialausschuss 27.08.2020 Anhörung     

Gemeinderat 08.09.2020 Entscheidung     

 

 

Betreff:    Aufhebung der "Grundsatzentscheidung zur Kostenbeteiligung der Gemeinde 

bei der zukünftigen Kalkulation der Elternbeiträge für 

Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Möser" vom 04.07.2017             

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat beschließt die Aufhebung der "Grundsatzentscheidung zur 

Kostenbeteiligung der Gemeinde bei der zukünftigen Kalkulation der Elternbeiträge für 

Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Möser" vom 04.07.2017.      

 

 

 

 

 

 
 

Gesetzliche Anzahl der  Mitglieder 

des Gemeinderates:  20 + 1 (ein Platz nicht besetzt)  

 

davon anwesend: 

Entsprechend des § 33  der KVG LSA war 

kein Mitglied von der Beratung und Abstimmung  

ausgeschlossen. 

 
 

 

 
 

Gemeinderatssitzung am:    Tagesordnungspunkt: 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig Ja Nein Enthaltung Zurückverwiesen Abweichender 

Beschluss 
(siehe Rückseite) 

 

 

  

Begründung: 



 

Die Ermittlung des verbleibenden Finanzbedarfes hängt von vielen verschiedenen 

Faktoren ab. Diese können sich von Jahr zu Jahr sehr unterscheiden oder 

unterschiedlich entwickeln.  

 

Sehr ausschlaggebend ist die Entwicklung der Zuweisung vom Land und vom 

Landkreis in den beiden Altersgruppen von  „0 bis 3 Jahre“ und von „3 Jahre bis zum 

Schuleintritt“.  

Von 2018 zu 2020 betrug in der Altersgruppe „0 bis 3 Jahre“ die Steigung der 

Zuweisung 20% und in der Altersgruppe „3 Jahre bis zum Schuleintritt“ gerade mal 

5%. 

 

Demzufolge verringert sich auch die Differenz des verbleibenden Finanzbedarfes in den 

beiden Altersgruppen.  

 

Daraus resultiert, dass mit der prozentualen Aufteilung der Grundsatzentscheidung, 

zum Teil in der Altersgruppe „3 Jahre bis zum Schuleintritt“ der Kostenbeitrag höher 

ist, als in der Altersgruppe „0 bis 3 Jahre“, obwohl der Personaleinsatz hier weitaus 

höher liegt. 

 

Um nun wieder eine korrekte Darstellung des erhöhten Aufwandes in der Altersgruppe 

„0 bis 3 Jahre“ zu realisieren, soll die Grundsatzentscheidung zur prozentualen 

Aufteilung der Kostenbeteiligung der Gemeinde zu den Kostenbeiträgen aufgehoben 

werden. 

 

 

 

 

Bestätigungsvermerk: 

Köppen, Bernd Bürgermeister 05.08.2020 

Grams, Andrea stellv. Bürgermeisterin 04.08.2020 

 

 

B. Köppen 

Bürgermeister 
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